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Gemeinsame Stellungnahme zur Gentechnologie 
neuform Vereinigung Deutscher Reformhäuser e.G. / Verband der Reformwaren-Hersteller (VRH) e.V. 

 
 „Gentechnik in neuform-Vertragswaren ausschließen“ 

 
Im Verband der Reformwaren-Hersteller (VRH) e.V. sind die Hersteller von Lebensmitteln, Arzneimitteln und 
kosmetischen Erzeugnissen organisiert, die exklusiv in neuform-Reformhäusern vertrieben werden. Die rund 
3.000 Reformhäuser in Deutschland und Österreich sind in der neuform Genossenschaft Deutscher Reformhäuser 
e.G. zusammengeschlossen. Für die o.g. Produkte wurden strenge und detaillierte Qualitätsrichtlinien entwickelt. 
Nur Produkte, die der ‘Philosophie’ des Reformhauses entsprechen und die strengen Qualitätsrichtlinien erfüllen, 
werden als Vertragsware zugelassen und mit dem neuform-Zeichen gekennzeichnet.  

 
POSITION ZUR „GENTECHNIK“ 

 

Die neuform und die Reformwaren-Hersteller vertreten zur Frage der ‘Gentechnik’ eine klare Position. Sie verfol-
gen das Ziel, den Einsatz der Gentechnologie im Bereich der Lebensmittelherstellung und die Verarbeitung 
gentechnisch veränderter Rohstoffe auszuschließen. Diese Position entspricht der Kundenerwartung. Dafür 
wurde von Qualitätssicherungs-Experten der Hersteller und der neuform eine spezielle Qualitätsrichtlinie entwi-
ckelt. 
Für Lebensmittel sieht die Richtlinie u.a. sinngemäß vor: 
• Es dürfen keine gentechnisch veränderten Rohstoffe (Grundstoffe) eingesetzt werden. 
• Zusatzstoffe, Vitamine und Hilfsstoffe, die unter Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) hergestellt werden, dürfen nicht eingesetzt werden. 
Aufgrund der weiten Verbreitung gentechnisch veränderter Rohstoffe und Zutaten kann jedoch auch für neuform-
Vertragswaren nicht zu 100 % die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Verunreinigung von konventionellen und 
ökologischen Rohstoffen mit GVO in Spuren ausgeschlossen werden.  
 

MASSNAHMEN und KONTROLLE  
 
Folgende Maßnahmen wurden von der neuform und den Vertragswaren-Herstellern u. a. bisher ergriffen: 
• Änderung der Produktrezepturen als unmittelbare Reaktion auf eine veränderte Rohstoffsituation. 
• Bildung eines Rohstoffpools zum gemeinsamen Einkauf gentechnisch unveränderter Rohstoffe. 
• Aufbau von Versorgungsketten durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Rohstofferzeugern und Vorliefe-

ranten im Sinne der Richtlinie. 
• ALOG e.V. (Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel ohne Gentechnik): Beteiligung an der Internet-Datenbank 

infoXgen.com mit Bezugsadressen für GVO-freie Betriebsmittel, Zutaten und Zusatzstoffe. 
• Wahrnehmung und Vertretung der Branchen- und Verbraucherinteressen auf wissenschaftlicher und politi-

scher Ebene in Deutschland und der EU. 
• Zusammenarbeit mit einschlägigen Untersuchungslaboratorien bei der Qualitätskontrolle und Warenein-

gangsprüfung. 
Entscheidend für die Erfüllung der Maßgabe der Qualitätsrichtlinien der neuform ist, dass die verantwortlichen Per-
sonen in Landbau und Verarbeitung richtig, also richtliniengemäß, gehandelt haben.  
 

KENNZEICHNUNG 

Das neuform-Warenzeichen steht für die erklärte Position und soll die Einhaltung der Qualitätsrichtlinien dokumen-
tieren. 


